
Jugendamt Uelzen, den 12.01.2012/eg 
51.1.01 Sachbearbeiterin: Frau Lindenthal 
 
 
 
Statistik Jugendhilfe für die Jahre  2006 – 2011  
 
• Fallzahlen und Kostenentwicklung der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe für 

Minderjährige 
• Fallzahlen und Kostenentwicklung der Inobhutnahmen 
• Fallzahlen und Kostenentwicklung Mutter- oder Vater-Kind-Unterbringung 
• Fallzahlen und Kostenentwicklung der Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe für junge 

Volljährige 
 
Fallzahlen zum genannten Stichtag (unterliegen mona tlichen Schwankungen) und 
Gesamtausgaben pro Jahr (Gesamtausgaben für 2011 si nd noch nicht zu ermitteln). 
 
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige  
 
Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006  67  520.607,06 € 
31.12.2007  60  513.584,79 € 
31.12.2008  57  508.364,84 € 
31.12.2009   60  532.227,72 € 
31.12.2010  60  547.646,20 € 
31.12.2011                   64  

 
Erziehungsbeistandschaften § 30 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006  95  786.761,71 € 
31.12.2007  83  850.180,58 € 
31.12.2008  108  854.154,55 € 
31.12.2009  112  958.958,07 € 
31.12.2010  120          993.008,71 € 
31.12.2011                   91  

 
Familienhilfe § 31 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006 119 Familien  1.676.542,80 € 
31.12.2007 113 Familien  1.661.130,96 € 
31.12.2008 132 Familien  1.549.723,45 € 
31.12.2009 152 Familien  1.690.088,29 € 
31.12.2010 165 Familien  1.794.979,38 € 
31.12.2011 171 Familien  
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Tagesgruppen § 32 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006  11  268.475,25 € 
31.12.2007  13  247.535,63 € 
31.12.2008  10  194.620,34 € 
31.12.2009  10  196.881,22 € 
31.12.2010  9          243.916,42 € 
31.12.2011                   12  

 
Pflegekinder § 33 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006   58  615.979,38 € 
31.12.2007  61  696.130,38 € 
31.12.2008  67  742.887,32 € 
31.12.2009  66  777.218,62 € 
31.12.2010  68          851.192,87 € 
31.12.2011                   71  

 
In der Statistik nicht enthalten sind die Pflegekinder (38 zum 31.12.2011), für die der 
Landkreis kostenerstattungspflichtig ist gegenüber anderen Jugendämtern. 
 
Heimerziehung / Betreutes Wohnen § 34 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006  84  3.309.771,46 € 
31.12.2007  76  3.233.704,50 € 
31.12.2008  85  3.232.889,92 € 
31.12.2009  73  3.149.051,71 € 
31.12.2010  75       3.095.058,98 € 
31.12.2011                   72  

 
Intensive Einzelbetreuung § 35 KJHG 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006 2 45.227,13 € 
31.12.2007 1 29.508,46 € 
31.12.2008 2  43.976,97 €  
31.12.2009 3  113.983,56 € 
31.12.2010 2          107.121.44 € 
31.12.2011 2  
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Eingliederungshilfe für Minderjährige bei drohender  oder bestehender seelischer 
Behinderung § 35 a KJHG  
 
 
Hilfeform ambulant  
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen 
Lerntherapie/ 

ambulante 
Betreuung 

 
Schulbegleitung 

Ausgaben 

31.12.2006  66   95.911,82 € 
31.12.2007                   43   59.245,80 € 
31.12.2008  38   56.856,55 € 
31.12.2009  44   50.767,25 € 
31.12.2010  35  6            41.096,60 € 
31.12.2011                   24                     7  

 
Hilfeform teilstationär 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2009  1  16.075,83 € 
31.12.2010  1            26.203,16 €2 
31.12.2011                     2  

 
Hilfeform stationär 
 

Jahr (Stichtag) 
 

Fallzahlen Ausgaben 

31.12.2006  4  194.311,43 € 
31.12.2007  3  92.387,36 € 
31.12.2008  3  91.382,45 € 
31.12.2009  5  234.658,43 € 
31.12.2010  4          303.542,55 € 
31.12.2011                     8  

 
Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen § 42 KJHG  
 
 
Jahr (Stichtag) 

 
Fallzahlen 

 
Ausgaben  

31.12.2006  30  82.476,03 € 
31.12.2007  44  71.297,72 € 
31.12.2008  40  126.963,61 € 
31.12.2009  36  101.577,79 € 
31.12.2010           26                 31.696,57 € 
31.12.2011           34  
 
Mutter- oder Vater-Kind-Unterbringung  
 
Jahr (Stichtag) Fallzahlen Ausgaben 
31.12.2010 6      196.771,43 € 
31.12.2011 5  
 

3 von 23 in Zusammenstellung



4 
 

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige  
 
 
Betreuungshelfer § 30 KJHG 
 
 
Jahr (Stichtag) 

 
Fallzahlen 

 
Ausgaben 

31.12.2006  14  61.899,89 € 
31.12.2007  23  71.820,41 € 
31.12.2008  20  117.619,00 € 
31.12.2009  16  65.255,01 € 
31.12.2010  16          67.560,46 € 
31.12.2011           17  
 
Pflegekinder § 33 KJHG 
 
 
Jahr (Stichtag) 

 
Fallzahlen 

 
Ausgaben 

31.12.2006  4  19.915,13 € 
31.12.2007  3  38.583,49 € 
31.12.2008  3  24.498,28 € 
31.12.2009  1  6.436,92 € 
31.12.2010  5          24.172,38 € 
31.12.2011             1  
 
Betreutes Wohnen / Heimerziehung § 34 KJHG 
 
 
Jahr (Stichtag) 

 
Fallzahlen 

 
Ausgaben 

31.12.2006  6  260.163,62 € 
31.12.2007  7  279.981,78 € 
31.12.2008  9  245.347,54 € 
31.12.2009  3  190.773,61 € 
31.12.2010  3        151.544,38 € 
31.12.2011             8  
 
Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Heimen /  
Betreutes Wohnen § 35 a KJHG 
 
 
Jahr (Stichtag) 

 
Fallzahlen 

 
Ausgaben  

31.12.2006  8  131.113,30 € 
31.12.2007  6  233.133,98 € 
31.12.2008  1  118.279,20 € 
31.12.2009  2   42.023,54 € 
31.12.2010  5        129.075,56 € 
31.12.2011             3  
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JuBi JFH JZlP JuBi JFH JZlP
Oldenstadt Bruchtorf Wieren Oldenstadt Bruchtorf Wieren

1 / 2007 125 48  / 1 / 2010 204 30  /

2 / 2007 110 10  / 2 / 2010 11 31  /

3 / 2007 0 0  / 3 / 2010 332 63  /

4 / 2007 72 71 0 4 / 2010 128 48 0

5 / 2007 218 225 46 5 / 2010 160 190 0

6 / 2007 267 134 98 6 / 2010 264 207 108

7 / 2007 519 219 0 7 / 2010 61 165 420

8 / 2007 318 548 85 8 / 2010 261 341 1416

9 / 2007 179 197 425 9 / 2010 74 44 0

10 / 2007 228 135 0 10 / 2010 28 32 28

11 / 2007 101 0  / 11 / 2010 178 0  /

12 / 2007 252 65  / 12 / 2010 119 24  /

2389 1652 654 1820 1175 1972

1 / 2008 336 14  / 1 / 2011 314 54  /

2 / 2008 279 0  / 2 / 2011 83 0  /

3 / 2008 62 30  / 3 / 2011 79 0  /

4 / 2008 65 0 0 4 / 2011 240 150 22

5 / 2008 91 135 88 5 / 2011 194 41 0

6 / 2008 180 64 119 6 / 2011 186 90 140

7 / 2008 562 248 1563 7 / 2011 126 325 1133

8 / 2008 378 397 262 8 / 2011 290 317 562

9 / 2008 139 66 244 9 / 2011 35 42 0

10 / 2008 208 90 0 10 / 2011 336 26 0

11 / 2008 76 26  / 11 / 2011 99 60  /

12 / 2008 94 20  / 12 / 2011 60 0  /

2470 1090 2276 2042 1105 1857

1 / 2009 150 39  /

2 / 2009 95 11  /

3 / 2009 241 0  /

4 / 2009 152 40 0

5 / 2009 98 156 68

6 / 2009 153 90 136

7 / 2009 483 126 587

8 / 2009 369 377 395

9 / 2009 144 2 0

10 / 2009 92 54 0

11 / 2009 151 0  /

12 / 2009 160 85  /

2288 980 1186

Übernachtungszahlen ( Personen x Nächte )

9 von 23 in Zusammenstellung



10 von 23 in Zusammenstellung



11 von 23 in Zusammenstellung



12 von 23 in Zusammenstellung



13 von 23 in Zusammenstellung



14 von 23 in Zusammenstellung



15 von 23 in Zusammenstellung



16 von 23 in Zusammenstellung



17 von 23 in Zusammenstellung



51.0.04.04 Uelzen, den 16.11.2011/eg 
Fr. Lindenthal    

 
 

 
Adoptionsvermittlungsstelle für die Landkreise Lüch ow-Dannenberg und Uelzen 

 
Leistungsbeschreibung – 4. Entwurf – 

 
 
Zwei Säulen bestimmen die inhaltliche Arbeit der Adoptionsvermittlungsstelle. 
Die Fremdadoption und  die Adoption durch Verwandte oder Stiefeltern. 
 
Die Adoption durch fremde Personen ist eine der wirkungsvollsten sozialen 
Vorsorgemaßnahmen für Kinder. Sie vermeidet Sozialwaisen und fördert die 
Familiengründung für kinderlose Paare/Erwachsene.  
Betroffene Kinder und Adoptionswillige werden zusammengeführt. Dieses geschieht 
länderübergreifend.  
Durch Adoptionen wird es Kindern, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können 
und angenommen werden, ermöglicht, wie jedes andere Kind, die rechtliche sowie soziale 
Sicherheit und den Schutz einer Familie zu bekommen. Kinderlose Erwachsene können eine 
Familie gründen mit der Folge des späteren Erbrechts für die Kinder. Sie sind anderen 
Familien gegenüber gleichgestellt.  
 
Die Stiefeltern- und Verwandtenadoption hebt sich rechtlich von der Fremdadoption dadurch 
ab, dass sich die durch biologische  Abstammung entstandene verwandtschaftliche Ordnung  
nicht völlig aufhebt, sondern lediglich verlagert. Ein  bestehendes verwandtschaftliches 
Verhältnis sollte nur dann in ein Eltern-Kind-Verhältnis umgewandelt werden, wenn das Wohl 
des Kindes andere Lösungen als weniger hilfreich scheinen lässt. 
 
Die Adoptionsvoraussetzungen und die Adoptionseignung sind mit der gleichen Sorgfalt wie 
bei Fremdadoptionen zu prüfen. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen der Adoptionsvermittlung sind im Adoptionsgesetz, dem 
Adoptionsvermittlungsgesetz, im BGB und im FamFG enthalten.  
 
 
Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle 
 
 
I.    Beratung von: 
 
- Eltern, die sich mit einer möglichen Abgabe ihres Kindes oder des zu erwartenden 

Kindes auseinandersetzen 
- Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben 
- Adoptionswilligen, einschließlich Bewerbern für Stiefkind – und Verwandtenadoptionen 
- Adoptionsfamilien während der Adoptionspflegezeit 
- Bewerbern für Auslandsadoptionen 
- Adoptierten 

 
II.   Vermittlung von Kindern und Jugendlichen an Adoptionswillige mit dem Ziel der  
      Adoption und Durchführung der Adoption sowie Begleitung der  
      Adoptionspflegezeit mit rechtlicher und sozialpädagogischer Beratung 
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Leistungen der Adoptionsvermittlungsstelle 
 
 
Zur Erfüllung der Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle werden einzelfallabhängig 
folgende Leistungen erbracht: 
 
- Beratung abgebender Eltern und annehmender Eltern 
- Überprüfung und Vorbereitung der Adoptionsbewerber, ggf. auch in Form von Kursen 
- Überprüfung der Adoptionsfähigkeit des Kindes einschließlich Diagnostik seines 

Entwicklungsstandes und Perspektivklärung 
- Ggf. zunächst Vermittlung des Adoptivkindes in eine Bereitschafts- oder 

Kurzzeitpflegestelle einschließlich Beratung der Pflegestelle 
- Zusammenführung von Kindern und Eltern auf der Grundlage der Geeignetheit der Eltern 

für das jeweilige Kind 
- Rechtliche Begleitung und Durchführung der Adoption 
- Begleitung der Adoptionspflegezeit 
- Nachgehende Beratung der Adoptivfamilien, der Adoptierten sowie der abgebenden 

Eltern 
- Erstellung von Sozialberichten und gutachterliche Stellungnahmen 
- Zusammenarbeit mit allen Stellen, die für das Adoptionsverfahren relevant sind, z.B. 

Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes, Ärzte, Therapeuten, Richter, 
pädagogische Fachkräfte, Amtsvormünder, Ausländerbehörde, Standesamt, 
Elterngeldstelle 

- Zusammenarbeit mit anderen Adoptionsvermittlungsstellen, der Gemeinsamen Zentralen 
Adoptionsstelle (GZA) und der Bundeszentrale für Auslandsadoptionen 

       
 
Personelle und organisatorische Ausgestaltung 
 
Die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle sind kombiniert mit den Aufgaben des 
Pflegekinderdienstes. Die gesetzlich geforderte personelle Mindestausstattung ist gegeben. 
Die Mitarbeiter erfüllen die vom Adoptionsvermittlungsgesetz geforderten Voraussetzungen 
für die Ausübung dieser Tätigkeit: 
 
- Abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Dipl.-Sozialarbeiter, - pädagoge 
- Berufliche Erfahrung 
- Persönliche Eignung. 
 
Jeder Mitarbeiter verfügt in der Regel über ein Einzelbüro, um die Vertraulichkeit der 
Beratungsgespräche sicherzustellen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Besprechungszimmer zu nutzen. 
 
Für notwendige Dienstreisen werden Dienstwagen, private PKW oder öffentliche 
Verkehrsmittel genutzt.  
 
Die Adoptionsvermittlungsstelle ist Teil des Jugendamtes und in die Regionalteams 
integriert. Die Fach- und Dienstaufsicht für die Mitarbeiter obliegt den Teamleitern.  
 
Eine generelle Zulassung der Adoptionsvermittlungsstelle als Auslandsvermittlungsstelle 
wird nicht angestrebt. In Einzelfällen wird eine Gestattung bei der Gemeinsamen Zentralen 
Adoptionsstelle (GZA) und zentralen Behörde für Auslandsadoptionen der vier 
norddeutschen Bundesländer beantragt.  
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Durchführung der Adoptionsvermittlung für den Landk reis Lüchow-Dannenberg 
 
Der Landkreis Uelzen nimmt die Adoptionsvermittlung in eigener Verantwortung wahr.  
 
Die erforderliche Zusammenarbeit in der Einzelfallarbeit mit dem Jugendamt des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg wird gewährleistet. 
 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg stellt den Mitarbeitern der Adoptionsvermittlungsstelle 
bei Bedarf Besprechungsräume zur Verfügung.  
 
 
Qualitätssicherung 
 
Die Sicherung der Arbeitsqualität erfolgt durch regelmäßige kollegiale Beratung der 
Mitarbeiter in der Adoptionsvermittlungsstelle. Für die Mitarbeiter besteht die Möglichkeit der 
Teilnahme an Supervision und an thematisch orientierten Fortbildungen. Die Fachberatung 
in schwierigen Einzelfällen erfolgt durch die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle.  
 
Die Arbeit wird dokumentiert im Rahmen der Aktenführung, der Adoptionsstatistik und in 
einem Jahresbericht, der als Grundlage zur Reflektion der Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Jugendämtern genutzt wird.  
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51.0.04.04.1 06.01.2012 
Fr. Lindenthal 
 

 
 

Zweckvereinbarung über die Einrichtung einer gemein samen 
Adoptionsvermittlungsstelle für die Landkreise Uelz en und Lüchow-Dannenberg 

 
5. Entwurf  

 
Zwischen dem Landkreis Uelzen  

und  
dem Landkreis Lüchow-Dannenberg 

 
 

wird zur Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 
des Adoptionsvermittlungsgesetzes folgende Zweckvereinbarung nach § 5 des Nds. 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit geschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Adoptionsvermittlung ist gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 des Adoptionsvermittlungsgesetzes 
Aufgabe der Jugendämter. Um die gesetzlichen Rahmenbedingungen besser erfüllen zu 
können, überträgt der Landkreis Lüchow-Dannenberg diese Aufgabenerfüllung mittels dieser 
Zweckvereinbarung auf den benachbarten Landkreis Uelzen. 
 

§ 2 
 

Der Landkreis Uelzen nimmt ab 01.04.2012 in einer gemeinsamen 
Adoptionsvermittlungsstelle die Aufgabe der Adoptionsvermittlung für beide Landkreise wahr. 
Ihm obliegt die gemeinsame Aufgabe zur alleinigen Erfüllung, soweit diese Vereinbarung 
keine abweichenden Regelungen enthält.  
 
Dazu gehören insbesondere: 
 
- Die Freigabe eines Kindes zur Adoption 
- Die Annahme eines Kindes (Adoption) 
- Stiefkindadoptionen 
 
und alle damit verbundenen Tätigkeiten, wie Beratung der Beteiligten, Überprüfungen, 
Vermittlung, Begleitung, gutachterliche Stellungnahmen und alle weiteren Verfahrensschritte.  
 
Die anliegende Leistungsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages.  
 

§ 3 
 

Die Adoptionsvermittlung ist im Jugendamt des Landkreises Uelzen im Fachgebiet 
Pflegekinderdienst/ Adoptionsvermittlung angesiedelt.  
 
Die Mitarbeiter arbeiten im konkreten Einzelfall mit den Fachkräften des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes im Jugendamt Lüchow-Dannenberg zusammen. Von dort wird bei Bedarf 
die Kontaktaufnahme von leiblichen Eltern, die ein Kind zur Adoption freigeben wollen, und 
von AdoptionsbewerberInnen zur gemeinsamen Vermittlungsstelle in Uelzen unterstützt.  
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§ 4 
 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg übergibt seine aktuelle Liste der Adoptionsbewerber , 
soweit diese es wünschen, an den Landkreis Uelzen. 
Das Archiv der durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg abgeschlossenen Adoptionen 
verbleibt bei der dortigen Kreisverwaltung. 
 
 

§ 5 
 

Sofern die sofortige Unterbringung eines Kindes aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg bei 
Adoptivbewerbern nicht möglich ist, erfolgt eine zeitlich befristete Aufnahme des Kindes in 
einer Bereitschafts- oder Kurzzeitpflegestelle. Die Adoptionsvermittlungsstelle prüft zunächst, 
ob der Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Bereitschafts- oder Kurzzeitpflegestelle zur 
Verfügung stellen kann. Die Durchführung der Vermittlung, Belegung und Beratung verbleibt 
beim Landkreis Uelzen. Die verwaltungsmäßige Abwicklung und Kostenübernahme erfolgt 
direkt durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg.  
 
Sofern die leiblichen Eltern des Kindes die Beurkundungskosten für die Freigabeerklärung 
nicht zu tragen vermögen, werden diese vom Landkreis Lüchow-Dannenberg übernommen 
und direkt beim Notar beglichen.  
 

§ 6 
 

Die Arbeit der Adoptionsvermittlungsstelle wird dokumentiert im Rahmen der üblichen 
Aktenführung, der Adoptionsstatistik sowie eines Jahresberichts, der als Grundlage zur 
Reflektion der Zusammenarbeit zwischen den beiden Jugendämtern dient. Der Jahresbericht 
wird bis Ende Februar des Folgejahres vorgelegt. 
 

§ 7 
 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg leistet an den Landkreis Uelzen für die Wahrnehmung 
der Adoptionsvermittlung  23 % der tatsächlich entstehenden Personalkosten einer 
tarifgerecht eingruppierten Vollzeitstelle sowie 23% der Sachkosten- und 
Gemeinkostenpauschale eines Büroarbeitsplatzes (auf Grundlage der KGST-Werte). Die 
Jahresentschädigung ist in vier Raten jeweils vierteljährlich zum Monatsende fällig. Die 
jährliche Anpassung an die Kostensteigerung erfolgt entsprechend.  
 
Zum 31.12.2014 erfolgt eine Revision zur Prüfung, ob die vereinbarten Personalstunden von 
23 % einer Vollzeitstelle angemessen sind. 
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§ 8 
 

Bei der Übertragung der Aufgabe der Adoptionsvermittlung vom Landkreis Lüchow-
Dannenberg auf den Landkreis Uelzen handelt es sich um eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Auftrage gem. § 6 Nds. Datenschutzgesetz (NDSG). Die 
hierzu getroffenen Bestimmungen des NDSG sind von beiden Vereinbarungspartnern 
einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen gelten die entsprechenden Bestimmungen des NDSG.  
 
 

§ 9 
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Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt vier Jahre. Sie verlängert sich um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von neun Monaten zum jeweiligen Ablauf 
gekündigt wird.  
 
Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. 
 

§ 10 
 

Im Falle der Auflösung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle übergibt der Landkreis 
Uelzen die Bearbeitung der lfd. Fälle einschließlich der Altfälle und die aktuelle Liste der dort 
bekannten Adoptionsbewerber aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, soweit diese es 
wünschen, an den Landkreis Lüchow-Dannenberg. 
Sofern die laufenden Fälle noch durch den Landkreis Uelzen abgeschlossen werden sollen, 
ist dann eine Übergangslösung zu vereinbaren. 
 

§ 11 
 

Gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 des Adoptionsvermittlungsgesetzes bedarf diese Vereinbarung der 
Zustimmung der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle (GZA). Diese Zustimmung wird 
durch den Landkreis Uelzen eingeholt.  
 
 

 
 
 
Ort, Datum                 
 
 
 
 
__________________________                      _______________________________ 
 
            Landrat                                                                         Landrat 
 
     Landkreis Uelzen                                            Landkreis Lüchow- Dannenberg 
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